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AN IDEA.

The writer has, on a recent visit to Switzerland,
remarked to a friend of his, about the rather rigid
regulations which exist there as to office hours and
office work.

He has now received the following suggestions
which, according to his letter, he has submitted to the
Board of the Swiss company :

Hie newe GescM/tsordnwng.
1. Die Arbeit ist von nun an eine Erholung; Jede

Anstrengung ist unzulässig. Wer bei der Arbeit
schwitzt wird entlassen.

2. Der Arbeitsbeginn ist dem Ermessen der
Angestellten anheim zu stellen, darf aber nicht vor 10
Uhr festgesetzt werden. Hat jemand in der Nacht
nicht gut geschlafen, so darf er unter keinen Umständen
im Geschäft erscheinen.

3. Der Mindestlohn beträgt Fr. 4.— pro Stunde,
nebst freier Verpflegung. (Bier, Ovomaltine, Cigaret-
ten, etc.).

4. Ist der Angestellte länger als 3 Wochen be-

schäftigt, wird er mit dem Gesc.häfts-Auto zur Arbeit
gefahren.

5. Jede, bezw. jeder Angestellte hat in tadelloser
Kleidung (Anzug nach Mass) zur Aybeit zu erscheinen.
Die Rechnungen sind dem Prokuristen zur Zahlung zu
überreichen.

6. Während der Arbeitszeit darf gesungen wer-
den. Wird ein Lied angestimmt, so ist die Gefolgschaft
verpflichtet mitzusingen. Singen, jodeln und rauchen
fördern die Arbeitsfreudigkeit und müssen mit 50%
Zuschlag vergütet werden.

7. Von 13 — 15 Uhr ist Mittagspause. Das Essen
kommt automatisch auf den Tisch. Von 15 — 16 Uhr
ist allgemeine Kaffeepause. Während dieser Zeit hat
der Chef für Unterhaltung zu sorgen.

8. Wer bei der Arbeit schläft, darf unter keinen
Umständen geweckt werden. Das Benützen der
Toiletten während den Pausen ist untersagt, dazu ist
die Arbeitszeit da.

9. Um 17 Uhr ist Feierabend. Beim Verlassen
des Arbeitsraumes ist der Chef verpflichtet, jedem
Angestellten die Hand zu drücken und ihm für die
aufopfernde Tätigkeit wärmstens zu danken.

10. Will ein Angestellter oder eine Angestellte
heiraten, so muss der Chef für die Aussteuer sorgen.
Die Hochzeitstafel wird im Hause des Arbeitsgebers
abgehalten. Das Geschäft bleibt während den Fest-,
lichkeiten, die mindestens 8 Tage dauern, geschlossen.
4/offo : Arbeite ruhig und gediegen,

Was nicht fertig ist bleibt liegen,
Halte stets die Ruhe heilig,
Denn Verrückte nur habens eilig,

oder
Wer die Arbeit kennt,
und nicht rennt- und sich drückt,
Der ist verrückt.
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